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Equal Pay Day 2013 

    
 
 
 
 
 
 
 
Der Equal-Pay-Day, der Aktionstag für gleiche Bezahlung von Männern und Frauen, ist 
in diesem Jahr der 21. März.  
  
Frauen müssen bis zum 21. März 2013 arbeiten, um die gleiche Entgeltsumme ihrer 
männlichen Kollegen vom 31. Dezember 2012 zu erreichen. Der durchschnittliche 
Stundenlohn von Frauen liegt in Deutschland um 22 Prozent unter dem von Männern. 
Deutschland bildet damit seit Jahrzehnten eines der Schlusslichter in Europa.  
 
Anlässlich des Aktionstages hat der Landesbezirksfrauenrat – ver.di Nord 2012 die 
Vergabe eines Schlusslichtes an Persönlichkeiten des politischen Lebens initiiert, die in 
besonderer Weise Verantwortung für die ungleichen Arbeitsbedingungen von Männern 
und Frauen tragen.  
 
Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, um Ent geltgleichheit den Weg zu 
ebnen.  
 
In  diesem Jahr fiel unsere Wahl auf die Bundeskanzlerin, Dr. Angela Merkel, denn zu 
ihrem Wahlkreis gehört neben der Hansestadt Stralsund und dem Landkreis 
Nordvorpommern, die Insel Rügen. Dort werden bundesweit die niedrigsten Entgelte 
gezahlt. Knapp die Hälfte, 48 Prozent , aller vollzeitbeschäftigten Frauen auf Rügen, 
erhalten Niedriglohn. Wir wissen, Niedriglöhne sind eine Armutsfalle, die es zu 
verhindern gilt.  
 
 

Deshalb sei bei der Vergabe dabei:  
 

Datum: 21. März 2013, 14 Uhr  
Ort: Wahlkreisbüro Dr. Angela Merkel, MdB 

Ossenreyerstraße 29 
18439 Stralsund 

 
 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme, wenn es hei ßt:  
 

 „Nie mehr Schlusslicht – Entgeltgleichheit jetzt!“  
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Da gibt´s noch etwas zu regeln:  
 

− Gleiche Bezahlung für gleiche und gleichwertige Arbeit – ein Entgeltgleichheitsgesetz 
könnte die Umsetzung dieses Rechtsgrundsatzes beschleunigen. 

− Ein existenzsichernder Mindestlohn von mindestens 8,50 €/Stunde kann die Lohnspirale 
nach unten stoppen. 

− Minijobs sind eine Niedriglohnfalle mit der Folge fehlender Altersversorgung – deshalb 
Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro. 

− Flächendeckender kostenfreier und qualitätsvoller Ausbau von 
Kinderbetreuungseinrichtungen statt Betreuungsgeld.  

− Recht auf einen Kindergartenplatz ab dem ersten Lebensjahr. 
− Mehr Frauen in Führungspositionen und gesetzliche Quotierung für Aufsichtsräte und 

Vorstände von 40%. 
 
Fakten:  

− Frauen arbeiten in schlechter bezahlten Berufen und Branchen und auf niedrigeren 
Stufen der Karriereleiter als Männer. 

− Frauen unterbrechen oder verkürzen wegen Kinderbetreuung und Pflege ihre 
Erwerbstätigkeit häufiger und länger als Männer. 

− Arbeitsanforderungen in so genannten typischen Frauenberufen werden schlechter 
bewertet als Anforderungen in so genannten typischen Männerberufen. Das schlägt sich 
in der Eingruppierung nieder. Tätigkeiten, die mit hohen materiellen Werten oder viel 
Geld zu tun haben, sind deutlich höher bezahlt als Tätigkeiten, die mit Erziehung oder 
Pflege von Menschen zu tun haben. 

− Sogar bei gleicher Ausbildung, gleichem Alter, gleichem Beruf und gleichem Betrieb 
erhalten Frauen ca. 12 % weniger Entgelt. 

− Also doch: Das Geschlecht sorgt noch heute dafür, dass weniger Geld ins Portemonnaie 
kommt. 

− Fakt ist, dass hierfür bestehende Rollenbilder und die Aufgabenverteilung in den 
Familien ursächlich sind.  

 

Veinte Dienstleistungsgewerkschaft 

Ich möchte Mitglied werden ab: 

 

      

Monat/Jahr 
 

Persönliche Daten: 

 

Name 

      

Vorname 

      

Titel 

      

Straße/Hausnummer 

      

PLZ 

      

Wohnort 

      

Telefon 

      

E-Mail  

      

Geburtsdatum 

      

Staatsangehörigkeit  

      

Geschlecht   weiblich  männlich 

 

Beschäftigungsdaten 

 

 Arbeiter/in  

 Angestellte/r 

 Beamter/ in 

 DO-Angestellte/r 

 S elbstständige/r 

 freie/r Mitarbeiter/in 

 Vollzeit  

 Teilzeit      _______Anzahl Wochenstd. 

 E rwerbslos  

 Wehr-/Zivildienst bis        

 Azubi-Volontär/in-  
Referendar/ in bis       

 Schüler/in-Student/in bis 
(ohne Arbeitseinkommen)       

 Praktikant/in bis        

 Altersteilzeit bis        

 Sonstiges        
 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Fi liale) 

      

Straße/Hausnummer im Betrieb 

      

PLZ 

      

Ort 

      

Personalnummer im Betrieb 

      

Branche 

      

ausgeübte Tätigkeit          

 Ich bin Meister/in-Techniker/in  
Ingenieur/in 
 

Ich wa r Mitglied  
der Gewerkschaft:       _________________  

 

von       __________  bis       __________  
Monat/Jahr Monat/Jahr 

 

 

Einzugsermächtigung 

Ich bevollmächtige die ver.di, den 
satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im 
Lastschrifteinzugsverfahren 

zur Monatsmitte    Zum Monatsende    
 

 monatlich   vierteljährlich  

 halbjährlich   jährlich  

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren* 
monatlich bei meinem Arbeitgeber einzuziehen. 

*(nur mögl ich in ausgewähl ten Unternehmen) 
 

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort) 

      

Bankleitzahl 

      

Kontonummer 

      

Name Kontoinhaber/ in (Bitte in Druckbuchstaben) 

      

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/ in 

      
 

Tarifvertrag 

      

Tarifl. Lohn-.oder Gehaltsgruppe bzw.  
Besoldungsgruppe 

      

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe 

      

 
 

Regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst 

Euro 

 

         

Monatsbeitrag  

Euro 
 

         

Der Mitg liedsbeitrag beträgt nach §14 der 
ver.di-Satzung pro Monat  1% des regelmäßigen 
monatlichen Bruttoverdienstes. Für Rentner /-
innen, Pensionär/innen, Vorruheständler/innen, 
Krankengeldbezieher/innen und Erwerbslose 
beträgt der Monatsbeitrag 0,5% des 
regelmäßigen Bruttoeinkommens. Der 
Mindestbeitrag beträgt € 2,50 monatlich. Für 
Hausfrauen/Haus-männer, Schüler/innen, 
Studierende, Wehr-, Zivildienstleistende, 
Erziehungsgeldempfänger/-innen und 
Sozialh ilfeempfänger/innen beträgt der Bei trag 
€ 2,50 monatlich. Jedem Mitglied steht es frei, 
höhere Beiträge zu zahlen. 

 

Datum Unterschrift  

 

      

Werber/in: 

Name  

      

Vorname  

      

Telefon 

      

Mitgliedsnummer 

      

 

Datenschutz 

Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 
BDSG einverstanden, dass meine 
Beschäft igungs- und 
Mitgliedschaftsverhältnis betreffenden 
Daten, deren Änderungen und 
Ergänzungen, im Rahmen der 
Zweckbestimmung meiner 
Gewerkschaftsmitgliedschaft und der 
Wahrnehmung gewerkschaftspolit ischer 
Aufgaben elektronisch verarbeitet und 
genutzt werden. Ergänzend gelten die 
Regelungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes in der 

 


